
Drohnen werden immer häufi ger und 
zu vielerlei Zwecken eingesetzt, und sie 
dringen auch in Gebiete ein, welche 
bisher wenig oder gar nicht durch Störun-
gen beeinträchtigt waren. 
Vögel und andere Wildtiere können Droh-
nen als Bedrohung wahrnehmen, was 
zu Stress führt, sie in die Flucht treibt oder 
zu Angriff en provoziert. Das ist eine 
Belastung für die Tiere und kann das Über-
leben und den Fortpfl anzungserfolg 
beeinträchtigen. 

Mit Rücksicht und dem Einhalten der in die-
sem Merkblatt aufgeführten Regeln kön-
nen Pilotinnen und Piloten von Drohnen 
Störungen vermeiden und so den Stress für 
Vögel und andere Wildtiere verringern.

Rücksicht 
beim Fliegen 
mit Drohnen
Wie kann ich die Störung von Vögeln 
und anderen Wildtieren vermeiden?

Die Broschüre hat empfehlenden Charakter und ist 
nicht auf andere Luftfahrzeuge übertragbar, da deren 
Störpotenzial nicht vergleichbar ist. Wie bei allen Luft-
fahrzeugen ist die Privatsphäre zu respektieren.

Weiterführende Informationen
Bei Fragen zur nationalen Rechtsgrundlage gibt das 
Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL gerne Auskunft. 
Es informiert mit einer online-Karte über nationale 
Flugverbotszonen: www.bazl.admin.ch.

Für Android ist die App «Drone Maps» im Play Store 
verfügbar. Darin werden Schutzgebiete abgebildet.

Bei Fragen geben die kantonalen Jagdverwaltungen 
(www.kwl-cfp.ch/de/adressverzeichnis) und die 
kantonalen Naturschutzfachstellen (www.kbnl.ch) gerne 
Auskunft.

Die Kantone können Gebiete mit Flugverboten ausweisen.

Diese Broschüre entstand in Zusammenarbeit mit folgenden Partnern: 
BirdLife Schweiz, Bundesamt für Umwelt BAFU, Bundesamt für Zivil-
luftfahrt BAZL, JagdSchweiz, Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz JFK, 
Konferenz der Beauftragten für Natur und Landschaft KBNL, Pro Natura, 
Schweizerischer Verband Ziviler Drohnen SVZD, Schweizerische Vogel-
warte Sempach. 
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Karte mit Flug-
einschränkungen

Flyer BAZL Verhaltensko-
dex des SVZD



Orte mit wenig Stör-
potenzial auswählen

Übersichtliche Orte, wenn 
keine  Vögel und andere 
Wildtiere zu sehen sind.

Wildtiere nicht direkt anfl ie-
gen und nicht verfolgen.
Flug sofort abbrechen, falls 
Tiere eine Reaktion zeigen.

Wenn sich Schwärme von 
Wasservögeln oder Grup-
pen von Wildtieren in Sicht-
bereich befi nden. Wenn ein 
Vogel fl ieht, fl iegt oft der 
ganze Schwarm auf.

In Naturschutzgebieten 
und Wildruhezonen sowie 
deren Umgebung. 

Flug sofort abbrechen, 
wenn Raben- oder Greif-
vögel heranfl iegen oder 
Drohne angreifen. Die 
Drohne wird als Bedro-
hung wahrgenommen.

Im Bereich von Felswän-
den sowie über Hecken 
und Schilffl  ächen mit ge-
nügend Abstand fl iegen. 
Hier leben störungsan-
fällige Vögel und andere 
Wildtiere, die bereits auf 
grosse Distanz empfi nd-
lich reagieren.

In Wasser- und Zugvogel-
reservaten sowie in 
eidgenössischen Jagd-
banngebieten. Droh-
nenfl üge sind in diesen 
Gebieten verboten.

Siedlungsgebiete ohne 
Menschenansammlungen.

Rücksichtsvoll 
fl iegen

Flüge in sensiblen 
Gebieten vermeiden

Flüge unterlassen


